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Glarner Radar-Theater beschäftigt das Bundesgericht
Das Obergericht rügt die Polizei für ihre Art der Geschwindigkeitskontrollen – die Staatsanwaltschaft legt Beschwerde dagegen ein

MARCO ACKERMANN

Es ist eine unangenehme Angelegen-
heit für die Kantonspolizei Glarus.Vier
Motorfahrzeuglenker, die gegen Ge-
schwindigkeitsbussen aus dem Früh-
ling 2021 rekurriert hatten, erhielten
kurz vorWeihnachten zum zweiten Mal
recht vor demGlarner Obergericht.Der
Polizei wird zur Last gelegt, ihre Beweis-
führung am Kerenzerberg sei unvoll-
ständig, fehlerhaft, teilweise sogar täu-
schend gewesen.

Die Verteidigung der beschuldigten
Verkehrsteilnehmer beruft sich darauf,
die Temporeduktion von 80 auf 50 km/h
in einer Kurve sei zu wenig gut erkenn-
bar gewesen. Zudem werfe das Mate-
rial, das die Verstösse gegen die Ver-
kehrsregeln hätte untermauern sollen,
Fragen auf. Die Einsprecher halten der
Polizei unter anderem vor, mit Bildern
argumentiert zu haben, die gar nicht in
den Zeitraum der massgeblichen Radar-
kontrolle passten.

Das Bundesamt für Strassen (Astra)
schreibt vor, dass bei Geschwindigkeits-
messungen die Verkehrssituation bild-
lich zu dokumentieren sei. Damit wird
laut demObergericht sichergestellt, dass
in einem späteren strafrechtlichen Ver-
fahren Klarheit über den Standort der
massgebenden Beschilderung besteht.
Dies gelte insbesondere bei einer tem-
porären Signalisierung wie jener am

Kerenzerberg. In den Akten der Glar-
ner Polizei fehlten solche Fotos jedoch.

Später tauchten zwar Bilder auf. Das
Obergericht hält aber fest, diese seien
«erst im Nachhinein und dabei teilweise
sogar manipulativ» produziert worden.
Die Rede ist von «windigerArbeit eines
Polizeibeamten», es gibt Zweifel an der
Stichhaltigkeit seiner Angaben.

Einer der im Fall beschuldigtenAuto-
fahrer konnte die Bilder der Polizei und
deren Datierung entkräften.Er hatte im
für ihn relevanten Zeitraum um Ostern
2021, kurz nachdem er geblitzt worden
war, eigene Aufnahmen gemacht. Diese
zeigen eine andere Vegetation im Hin-
tergrund der ominösen 50er-Tafel, ins-
besondere in Bezug auf den Zustand
des Blätterwaldes.

Interne Untersuchung

Als die Kantonspolizei in diesem Fall die
zweite juristische Niederlage vor Ober-
gericht hinnehmen musste, kündigte ihr
neuer Kommandant Richard Schmidt
in der Fernsehsendung «Schweiz aktu-
ell» eine interneAbklärung an.Das war
Mitte Dezember. Auf Nachfrage liess
Schmidt kürzlich verlauten, am Unter-
suchungsbericht werde noch gearbeitet.

Doch das Urteil als rechtskräftig
akzeptieren will die Glarner Staats-
anwaltschaft nicht. Sie hat Beschwerde
ans Bundesgericht erhoben und «insbe-

sondere die Sachverhaltsfeststellung»
seines Obergerichts gerügt, wie sie mit-
teilt.Eine involvierte Partei schätzt, dass
im Laufe des Sommers ein Entscheid
vorliegen wird. Als die Staatsanwalt-
schaft den Fall ein erstes Mal vor Bun-
desgericht weitergezogen hatte, als noch
weniger Kritik an der Polizeiarbeit be-
stand, erhielt sie recht.

Sicher ist: Der im Fokus stehende
Polizist hat sich im Glarnerland einen
Ruf geschaffen;mehrere Leute sprechen
hinter vorgehaltener Hand von einem
«Radar-Papst», der etwas gar moti-
viert nach einträglichen Blitzer-Stand-
orten fahnde. Erst kürzlich wurden wie-
der hohe Busserträge auf dem kurzen
Glarner Autobahnabschnitt publik. Im
Kerenzer-Fall von 2021 stellt das Ober-
gericht die Sinnhaftigkeit der Radar-
kontrollen infrage. Denn es wurde an
Feiertagen geblitzt, weshalb der Werk-
verkehr der in der Nähe liegenden Bau-
stelle, der eine Messung eher gerecht-
fertigt hätte, ausgeblieben sei.

Umstrittene Kontrolle

Ein diffuses Licht auf die Kantonspoli-
zei wirft, dass es jüngst noch einen ande-
ren Fall imGlarnerland gab, bei dem der
Ablauf einer Radarkontrolle dezidiert
hinterfragt wurde. Wie Recherchen der
NZZ zeigen, kam es dazu umWeihnach-
ten 2024. Da wurde in Matt in der Ge-

meinde Glarus Süd geblitzt, auf dem
Weg ins Skigebiet Elm. Nach Ansicht
der Polizei galt dort Tempo 60 und nicht
80, wie einige annahmen. Es ergingen
sechs Strafbefehle.

Einer der Betroffenen focht seinen
Strafbefehl an –mit Erfolg.Der Einspre-
cher monierte, es hätte eine zusätzliche
60er-Tafel gebraucht, um diese Limite zu
rechtfertigen. Hinterher wurde an der
entsprechenden Stelle eine solche Tafel
angebracht, was als Eingeständnis der
Polizei gewertet werden kann.

Auf Bitte um Stellungnahme schreibt
die Staatsanwaltschaft zu diesem Fall:
«Während der ergänzenden Unter-
suchung durch uns wurde im konkre-
ten Einzelfall festgestellt, dass sich die
beschuldigte Person entsprechend der
damaligen, tatsächlichen Signalisation
auf deren Fahrstrecke korrekt verhal-
ten hatte.» Deshalb sei jenes Verfah-
ren eingestellt worden. Bei den weite-
ren Strafbefehlen sei keine Einsprache
eingegangen, so die Staatsanwaltschaft
weiter. Und für eine Überprüfung der
rechtskräftigen Entscheide von Amtes
wegen fehle die rechtliche Grundlage.
Es stehe ihr daher nicht zu, die anderen
fünf Geschwindigkeitsüberschreitungen
erneut zu prüfen.

Im aussergewöhnlichen Glarner
«Radar-Theater» geht es um viel,
auch um Geld. Werden die beschul-
digtenMotorfahrzeuglenker im Keren-

zer-Fall freigesprochen, stehen ihnen
Strafreduktionen und Entschädigungs-
leistungen zu.

Entschädigung für Gebüsste?

Was wäre mit anderen Verkehrsteil-
nehmern, die nicht gegen ihre Ge-
schwindigkeitsbusse vorgegangen
sind? Müssten auch sie entschädigt
werden? Angefragte Experten halten
sich mit Prognosen zurück. Es ist in
anderen Kantonen nach Blitzer-Pan-
nen, etwa nachMessfehlern des Radar-
geräts, schon vorgekommen, dass Ge-
büsste ihr Geld zurückerhielten.

Das Volumen der Rückzahlungen
könnte im Kerenzer-Fall ein stattliches
Ausmass annehmen:An den drei Tagen
Karfreitag, Ostersonntag und Pfingst-
sonntag 2021, die im Zusammenhang
mit den Untersuchungen stehen, kam es
bei gut 2200 kontrollierten Fahrzeugen
zu rund 550 Verzeigungen.

Es könnten also weitere schlechte
Nachrichten auf den Kanton Glarus
zukommen, dessen Finanzlage ohne-
hin angespannt ist. Vor ein paar Mona-
ten musste er bereits mitteilen, dass
für das Budget 2026 mit einem Minus
von 2,7 Millionen Franken zu rechnen
sei. Die denkwürdige Feststimmung,
die im Sommer um das Eidgenössische
Schwing- undÄlplerfest entstanden war,
scheint definitiv verflogen.

Rechtsumkehrt in der Bildungspolitik
Verpflichtender Sprachunterricht, Obergrenze für Ausländer pro Klasse – die SVP will die Volksschule komplett umbauen

SEBASTIAN BRIELLMANN

In der schweizerischen Bildungspoli-
tik hat sich in diesem Jahrtausend eine
Reform an die nächste gereiht. Noten?
Weg damit. SprödesWissen? Bitte lieber
auf Kompetenzen setzen.Ein Lehrer als
Autorität? Schwarze Pädagogik von vor-
gestern, die Schüler sollen mit «selbst-
orientiertem Lernen» glänzen.

Der ausufernde Lehrplan 21 ist das
Resultat dieses Reformeifers. Lange
Zeit wurde dieser wenn nicht goutiert,
dann immerhin stillschweigend zur
Kenntnis genommen. Bis die schwin-
denden Kenntnisse der Schüler in Leis-
tungstests anfingen, die Politik zu er-
schrecken – und auch viele Lehrer zu-
nehmend über Probleme mit der inte-
grativen Schule klagten.

Neuerdings waren es nicht die Lin-
ken, die die Debatte dominierten – wie
im 20. Jahrhundert, als fast alle grossen

Bildungspolitiker in der SP waren. Das
Thema wird nun von den Bürgerlichen
besetzt. SVP und FDP wollen beide die
integrative Schule abschaffen, der Früh-
sprachenunterricht soll gestrichen wer-
den. Der Fokus müsse wieder auf den
Basics liegen:Lesen,Schreiben,Rechnen.

Kein Platz für Romantik

Besonders die SVP tut sich dabei hervor.
Sie widmete dem Thema, ungewöhn-
lich für die Volkspartei, am Wochen-
ende eine ganze Delegiertenversamm-
lung. Weniger überraschend: wie sie es
tat. Ihren Schwerpunkt kündigt sie mit
gewohnt knalliger Titelei an: «Mass-
lose Zuwanderung, gescheiterte Refor-
men und Bürokratie-Wahnsinn – unsere
Volksschule in der Krise».

Das Positionspapier, das die Partei
erarbeitet hat, ist denn auch kein tech-
nokratisches Dokument, wie es bei sol-

chen Papieren oft der Fall ist. Skizziert
wird nicht weniger als der grosse Umbau
der Volksschule. Kaum ein Bereich, der
nicht angetastet werden soll. Die SVP
fordert eineAbkehr von allen Neuerun-
gen in diesem Jahrtausend.

Schluss sein soll mit einer «woken»
Schule, mit «Genderthemen» inklu-
sive «unkorrekter Satzzeichen inner-
halb von Wörtern». Keinen Platz mehr
soll es geben für «extremistische Ideolo-
gien rund um LGBTQ+-Themen». Der
Lehrplan soll «drastisch verschlankt»
und mit Lernzielen statt Kompeten-
zen gefüllt werden. Künftig soll es etwa
heissen: «Die Schüler können das kleine
Einmaleins fehlerfrei aufsagen.» Und
nicht mehr: «Die Schüler verfügen über
Kompetenzen in den mathematischen
Grundoperationen.» Komplettiert mit
weiteren Ideen, die eine wertkonser-
vative Schule vorsehen. Weniger Bild-
schirmzeit für Schüler, mehr handwerk-

liche Fächer. Zudem: weniger Gymna-
sium, mehr Berufslehre.

Neu sind solche Forderungen alle-
samt nicht. Und phasenweise liest sich
das Pamphlet wie ein Schema für eine
Gotthelf-Schweiz, die es so nie mehr
geben wird (sofern es diese je gegeben
hat). «Besondere Bräuche» der Schweiz
etwa müssten in der Schule ihren Platz
haben, natürlich föderalistisch abge-
stimmt, bloss keine «Einheitsbundes-
lösung». Doch sogar die SVP kann sich
neumodischer Elemente nicht erwehren,
wenn sie mehr «bottom-up» propagiert.

Die konkreten Forderungen jedoch
haben wenig Romantisches an sich.
Zwei Themen fallen besonders ins Ge-
wicht.Erstens:Dass die Schule nichtmehr
funktioniert, liegt für die SVP in erster
Linie an der Zuwanderung. Darum soll,
wer der Unterrichtssprache nicht mäch-

tig ist, nicht eingeschult werden.Kontrol-
liert werden soll dies durch «Sprachtests»
vor Beginn derVolksschule.Wer denTest
nicht besteht,muss «ein zusätzliches Jahr
in einerVorbereitungsklasse verbringen».

Strafen für Eltern

Wer die Sprache nicht gut genug be-
herrscht, soll wöchentlich mindestens 20
Lektionen besuchenmüssen,die dieKin-
der «systematisch auf den Regelunter-
richt vorbereiten».Einen verpflichtenden
Förderunterricht vor der Primarschule
gibt es bereits heute in mehreren Kanto-
nen, jedoch wird niemandem danach der
Übertritt in eine Regelklasse untersagt.

DamitdieVerständigunggewährleistet
werden kann, sollte der Ausländeranteil
einer Klasse einen Wert von 30 Prozent
nicht übersteigen, fordert die SVP.Das er-
innert stark an ähnliche Bestrebungen in
anderenLändern.Dänemark etwawill im

Kampf gegen Brennpunkt-Quartiere den
«nichtwestlichen»Anteil derWohnbevöl-
kerung auf unter 30 Prozent bringen.Um
Ghetto-Bildungen zu verhindern.

Das ist jedoch nur der Anfang im
SVP-Forderungskatalog für Menschen
mit Migrationshintergrund. Die Eltern
müssten darauf verpflichtet werden, da-
mit ihre Kinder die Sprache lernten und
den Unterricht «lückenlos» besuchten.
Wer sich nicht daran hält, soll bestraft
werden, «bis hin zum Entzug derAufent-
haltsbewilligung».Eltern sollen ebenfalls
«zurRechenschaft» gezogenwerdenkön-
nen, wenn ihre Kinder gewalttätig wer-
den – und für die Schäden aufkommen.

Ähnliche Vorstösse der FDP

Es ist fraglich, ob die SVP mit diesen
provokativen Forderungen durchkom-
men wird. Dass sich Sprachdefizite vie-
ler Primarschüler – sechs von zehn
haben schweizweit einen Migrations-
hintergrund – nachteilig auf die schu-
lische Laufbahn auswirken, wird kaum
noch bestritten.Doch mit solchen – eher
migrations- als bildungspolitischen Ex-
tremansprüchen – dürfte die SVP kaum
auf viel Zustimmung stossen.

Eher mehrheitsfähig ist der zweite
Teil des Pakets. Die SVP möchte den
Leistungsgedanken zurück in die Schul-
häuser bringen. Dass damit mindestens
der Freisinn etwas anfangen kann, der
zuletzt mit denselben oder zumindest
typähnlichen Vorstössen gekommen ist:
Davon darf ausgegangen werden.

Konkret will die SVP, dass die Noten-
gebung ab der zweiten Klasse wieder-
kommen soll. Darüber hinaus soll es
Leistungstests und Vergleichstests ge-
ben. Beendet werden soll auch das
Experiment «Schreiben nach Gehör»,
da eine «Generation von Schülern nicht
korrekt schreiben» könne. Dafür wie-
der eingeführt werden sollen: Diktate,
Rechtschreibübungen und systemati-
sches Grammatiktraining. Sogar das
«Auswendiglernen von Gedichten, Lie-
dern und wichtigen Texten» soll wieder
gefördert werden.

Das klingt ein bisschen so, wie man
es von früher kannte.War dort alles bes-
ser?Die SVP ist davonüberzeugt.Ob sie
damit auch eine Mehrheit überzeugen
kann: Das ist ein Leistungstest auf der
höchstmöglichen Schwierigkeitsstufe.

Die SVP möchte den Fokus wieder auf die Basis legen – lesen, schreiben, rechnen. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE

Das «Auswendiglernen
von Gedichten, Liedern
und wichtigen Texten»
soll wieder
gefördert werden.
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Plante die Schweizer Armee einen Kampf
gegen die eigene Bevölkerung?
Eine Artikelserie in der «WoZ» skandalisiert die fehlende Planung für eine Evakuation ins Reduit – eine Einordnung

MICHAEL M. OLSANSKY

Lange war es still um die Schweizer
Armee im ZweitenWeltkrieg. Ihre Ge-
schichte scheint geschrieben, allen-
falls runde Geburtstage von General
Henri Guisan schaffen es noch in die
Zeitungsspalten. Daher weckten Ende
des vergangenen Jahres dreiArtikel des
Historikers Erich Keller zur «Schweiz
im Réduit-Staat» in der «Wochen-
zeitung» die Aufmerksamkeit des ge-
schichtsinteressierten Lesers.

DieArtikel thematisierten, angeblich
auf der Basis neuer Quellen, das der Be-
völkerung des Mittellandes drohende
Schicksal im Falle eines deutschen An-
griffs auf die Schweiz. Im Zentrum von
Kellers Kritik stehen die fehlende Pla-
nung der Armee zur Evakuation der
«Zivilist:innen» ins Reduit, das Vertei-
digungsdispositiv der Armee im Alpen-
raum, die Vorbereitungen zur Zerstö-
rung ziviler Infrastruktur im Mittelland
sowie die negativen Folgen derVerteidi-
gungsvorbereitungen im Reduit-Raum.

DieArtikel belegen anschaulich, dass
die historische Forschung zur Schweiz
im Zweiten Weltkrieg mitnichten abge-
schlossen ist. Sie liefern weit mehr als
kontrafaktische Gedankenspiele. Keller
schüttet aber das Kind mit dem Bade
aus. Im Kern stellt der Autor die steile
These auf, dass sich dieArmee zwischen
1939 und 1945 aus Eigeninteresse um
den Schutz der Zivilbevölkerung fou-
tiert und deren Evakuierung aus dem
Mittelland ins Reduit nicht nur nicht
vorbereitet, sondern vielmehr dessen
«Verteidigung gegen die fliehende Zivil-
bevölkerung» geplant habe.Daraus wird
dieAnklage, dieArmee hätte im Reduit
für sich und die Landesregierung einen
eigenen «Rumpfstaat» schaffen wollen.

Kaum publiziert, folgte demText eine
Interpellation von Nationalrat Fabian
Molina. Er will vom Bundesrat wissen,
wie dieser «die damalige Priorisierung
militärischer Interessen gegenüber dem
Schutz der Bevölkerung» beurteile und
welche Vorkehrungen heute getroffen
seien, damit «die Zivilbevölkerung im
Konfliktfall oberste Priorität» habe.

Der Auftrag des Bundesrates

Die Vorwürfe Kellers an die Adresse
der Armeeführung irritieren mehr-
fach. Latent blendet er den Primat
der Politik aus. Die Verteidigungsvor-
bereitungen der Schweizer Armee in
den Jahren 1939 bis 1945 waren nicht
von militärischen Eigeninteressen be-
stimmt, sondern folgten dem Auftrag,
den der Bundesrat General Guisan am
31.August 1939 erteilt hatte. Demnach
hatte die Armee das Staatsterritorium
zu schützen und die Unabhängigkeit
der Schweiz zu sichern.

Die Problematik dieses Doppelauf-
trags bestand darin, dass dieArmeemili-
tärisch zu schwach war, um alle Landes-
teile ab Grenze verteidigen zu können.
Je nach strategischer Lage musste die
Armeeführung die Aufgabe eines Lan-
desteils einkalkulieren, um die Kräfte in
einemanderenkonzentrierenzukönnen–
international notabene eine militärische
Standardüberlegung jener Zeit.

Entsprechend plante Guisan bis Som-
mer 1940, das Land entlang der «Aare-
Limmat-Stellung» zu verteidigen, was
militärisch nur die nord-nordöstlichen
Gebiete der Schweiz entblösst hätte.
Nach der Einkreisung des Landes durch
den deutschen Westfeldzug wurde die-
ses Unterfangen aber zwecklos. Guisans
Plan, den Hauptabwehrkampf gegen die
Achsenmächte nun amReduit zu führen,
diente der militärischen Dissuasion und
dem bundesrätlichen Auftrag, die unab-
hängige Schweizer Staatlichkeit so lange
wie möglich zu verteidigen.

Die Armeeführung rechnete sich aus,
im starken Gelände der Alpenzugänge
das Reduit so lange halten zu können,
bis sich die strategische Grosswetterlage
zugunsten der Schweiz verändert haben

könnte. Eine Evakuierung der Bevölke-
rung des schweizerischen Mittellandes
dorthin war nicht vorgesehen, wohin
auch? Der Reduit-Raum verfügte nie
auch nur annähernd über die notwendige
Infrastruktur, um der Masse der Schwei-
zer Bevölkerung Rückzugsorte, Behau-
sung und Verpflegung bieten zu können;
auch für die Armee gab es erst 1944 ge-
nügend Unterkünfte und Infrastruktur.

Eine absurde Vorstellung

Man stelle sich eine Herbstoffensive der
Wehrmacht gegen die Schweiz im Jahre
1940 vor und drei Millionen Schweize-
rinnen und Schweizer, die bei einset-
zendemWinter RichtungWallis, Berner
Oberland, Zentralschweiz und Grau-
bünden geflohen wären und dort kein
Dach über dem Kopf gefunden hätten –
eine absurde Vorstellung.

Es irritiert, wie Keller vor diesem
Hintergrund die Evakuation der Mittel-
landbevölkerung ins Reduit überhaupt
als realistische Handlungsoption dar-
stellt. Gleichzeitig übergeht er flott, dass
die schweizerische Militärgeschichtsfor-
schung die Diskussionen in der Armee-
führung um dieVerlegung der Hauptab-
wehrfront hinter das schweizerischeMit-
telland nur zu gut problematisiert hat,
verwiesen sei auf die Guisan-Biografie
vonWilli Gautschi und den BandVII der
Generalstabsgeschichte von Hans Senn.

Ein Kernproblem für Evakuierungen
im ZweitenWeltkrieg war die moderne
Kriegführung. Das Hauptbedrohungs-
szenario für die Schweiz im Zweiten
Weltkrieg war ein strategischer Über-
fall beziehungsweise ein Blitzkrieg der
deutschen Wehrmacht und kein Che-

mieunfall in Basel. Jeweils ohne Kriegs-
erklärung hatte das deutsche Militär bis
Mai 1940 bereits Polen, Dänemark und
Norwegen überfallen und besetzt.

In keinem der drei Länder vermoch-
ten die Behörden ad hoc grössere Landes-
teile zu evakuieren, weil hierfür jeweils
der deutsche Vormarsch viel zu schnell
erfolgte. Selbst der norwegischenArmee,
die mit Unterstützung eines alliierten
Expeditionskorps den Abwehrkampf
gegen die deutschen Invasionstruppen
während fast zweier Monate aufrecht-
erhalten konnte, gelang es nicht, grössere
Gebiete des Landes zu evakuieren. Die
einzigen Staaten, die schon vor 1939 für
den Kriegsfall mit dem Deutschen Reich
grossflächige Evakuierungen planten,
waren Frankreich und Belgien.

Besonders in Frankreich zeigten sich
aber die Probleme dieser Massnahmen.
Bereits die präventive Evakuation der
Bevölkerung aus der unmittelbaren
Zone entlang der Maginot-Linie und
sodann aus den nordöstlichen Dépar-
tements des Landes liess sich im Sep-
tember 1939 nur mit Mühe realisieren.
Gegen zwei Millionen Zivilisten muss-
ten in den Süden und denWesten Frank-
reichs gebracht werden. Dort fehlten
aber in vielen Zielgemeinden die not-
wendigen Unterkünfte und Infrastruk-
turen. So klagten Bürgermeister ihren
Präfekten, dass sie innerhalb von Tagen
fast so viele Evakuierte zur Aufnahme
zugewiesen erhielten, wie ihre Gemein-
den Einwohner hätten.

Zwischen die Fronten geraten

Weit schlimmer noch gestaltete sich die
Massenflucht französischer Zivilisten,
die ab dem 10.Mai 1940 vor den schnell
vorstossenden deutschen Truppen
nach Westen flüchteten. Wie der fran-
zösische Historiker Eric Alary in sei-
nem Buch «L’exode: un drame oublié»
ausweist, versuchten in jenen Wochen
mehr als acht Millionen Franzosen, der
mit Tempo vorrückenden Wehrmacht
zu entkommen.

DieTrecks verzweifelter Flüchtlinge
mischten sich nicht selten mit französi-
schen oder britischen Militärkolonnen,
wurden Ziel deutscher Luftangriffe, ge-
rieten zwischen die Fronten oder gar in
französisches Abwehrfeuer. Nach An-
gaben des Französischen Roten Kreu-
zes gingen in dieser wilden Flucht
etwa 90 000 Kinder verloren, Alary
schätzt die Zahl der ums Leben ge-
kommenen französischen und belgi-
schen Zivilisten auf etwa 100 000.Wie
das Beispiel zeigt, bedeutete Flucht im
Zeitalter des strategischen Überfalls
nicht zwingend Sicherheit.

Die äusserst zwiespältigen französi-
schen Evakuations- und Fluchterfah-
rungen wurden in der Schweiz von den
Behörden sowie der Armeeführung ge-
nau betrachtet.Wohl fehlt bis heute eine
gründliche Untersuchung der Evakua-
tionsproblematik, die grundsätzlichen
Eckwerte sind aber durch das Kapitel
«Wohin mit der Zivilbevölkerung?» in
Walter Schaufelbergers Buch «Das be-
drohte Zürich» bekannt.

VorAusbruch des ZweitenWeltkrie-
ges hatte die bundesrätliche «Verord-
nung über die Evakuation» imKriegsfall
grössere Massnahmen ausgeschlossen.
Lediglich aus den direkten Kampfzonen
sollte dieArmee Zivilisten kurzfristig in
Sicherheit bringen können. Nach dem
deutschen Polenfeldzug passte die Lan-
desregierung diese Politik in den «Wei-
sungen des Bundesrates an die Bevölke-
rung für den Kriegsfall» vom 30. Okto-
ber 1939 dahingehend an, dass zwar eine
Evakuation breiter Bevölkerungsteile
weiterhin nicht vorgesehen war, die frei-
willige private Abwanderung von Zivi-
listen in weniger bedrohte Landesteile
aber erlaubt blieb. Sollte ein Kanton
die grossflächige Evakuation der Zivil-
bevölkerung planen wollen, hatte er
dies mit dem Eidgenössischen Kriegs-
fürsorgeamt zu koordinieren.

Der Armeeführung blieb es schliess-
lich vorbehalten, je nach militärischer
Lage die Evakuation der Zivilbevölke-
rung aus Kampfgebieten zu befehlen. Sie
rechnete im Frühjahr 1940 damit, etwa
630 000 Zivilisten aus den Gebieten ent-
lang der «Aare-Limmat-Stellung» in die
Westschweiz evakuieren zu müssen, fak-
tisch etwa 15 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung. Das Kriegsfürsorgeamt konnte
aber nur Unterkünfte für ungefähr
400 000 evakuierte Zivilpersonen vor-
sehen. Blieb noch die Prüfung der Eva-
kuation schweizerischer Zivilisten nach
Frankreich, was nach der französischen
Kapitulation aber unmöglich wurde.

Überraschende Ratlosigkeit

Ein Hauptdilemma blieb zudem die
Frage nach dem Zeitpunkt von Mas-
senevakuierungen. Vor Ausbruch der
Feindseligkeiten galt der Abtransport
von Zivilisten als problematisch, nach
Beginn der Kämpfe erst recht. Gene-
ralstabschef Jakob Huber hielt Ende
Februar 1940 ratlos fest: «Wenn der
Kriegsfall überraschend eintritt, dann
kommt die Evakuation mit der Re-
mobilmachung und dem Armeeauf-
marsch zusammen. Wie sollen in die-
semMoment noch viele hunderttausend
Menschen evakuiert werden?»

Mit seiner «Instruktion an die Bevöl-
kerung» vom 20. Juni 1940 beendeteGui-
san alle Spekulationen. Die Schweiz war
eingeschlossen, ein «sichereres Hinter-
land» gab es nicht mehr. Das Elend von
acht Millionen französischen Flüchtlin-
gen auf verstopften Strassen schreckte
ab, die Behinderung alliierter Truppen-
bewegungen durch gestrandete Flücht-
lingskolonnen ebenso. Für Guisan war
klar:Abgesehen von der Evakuation aus
den unmittelbarenKampfzonen hatte die
Zivilbevölkerung zu bleiben, wo sie war.

Schaufelberger, verstorbener Doyen
jener angeblich so «braven Schwei-
zer Militärgeschichte», ging mit dieser
Politik überraschend scharf ins Gericht
und äusserteVerständnis für den sozial-
demokratischen Zürcher Stadtpräsiden-
ten Emil Klöti, der imKriegsfalle Zürich
als offene Stadt erklärt oder seine mehr
als 300 000 Einwohner in Sicherheit ge-
bracht haben wollte. Aber wohin? Ins
Reduit? Nach Realp und Gurtnellen?
Ins Diemtigtal?

Schaufelberger schliesst seine Aus-
führungen mit der Erkenntnis: «In
der Konstellation von 1939/40 war der
Schutz der Zivilbevölkerung im moder-
nen Krieg ein unerwartetes und unlös-
bares Problem, dem man hilflos gegen-
überstand.» Das Reduit auf jeden Fall
war fürMassenevakuationen noch weni-
ger vorbereitet als die Armee für den
modernen Krieg, und das lag primär an
den wehrpolitischen Nachlässigkeiten
der Zwischenkriegszeit. Die Problema-
tik sollte auch für künftige Konfliktsze-
narien bedacht werden.

In diesem Sinne ist zu hoffen, dass
von Kellers Artikeln und der Inter-
pellation Molina etwas hängenbleibt.
1940 hatte die Schweiz rund 4,2 Millio-
nen Einwohner, trotzdem fehlten Raum
und Infrastruktur für Massenevakuatio-
nen. Heute hat die Schweiz über 9 Mil-
lionen Einwohner. Wohin bringt man
die Menschen, wenn die Neutralitäts-
politik die Landesverteidigung erst ab
Landesgrenze zulassen will?Wo kämpft
eine Armee, wenn das ganze Mittelland
überbaut ist? Wie belastbar sind Aus-
sagen, wonach die Armee den Vertei-
digungskampf im überbauten Gelände
führt, wenn die Bevölkerung nicht eva-
kuiert werden kann?

Sosehr Kellers Artikel stellenweise
in geschichtspolitisch motivierten The-
senjournalismus abgleiten, könnte es
ihrVerdienst sein, die Diskussion dieser
Fragen angeschoben zu haben.

Michael M. Olsansky ist Dozent für Militär-
geschichte an der Militärakademie der ETH
Zürich und Major der Schweizer Armee.

Es irritiert, wie
der Historiker Keller
die Evakuierung der
Mittellandbevölkerung
ins Reduit überhaupt
als realistische
Handlungsoption
darstellt.

Soldaten einer Hochgebirgseinheit im Gebiet der Mont-Fort-Hütte im Kanton Wallis
zu Beginn des Zweiten Weltkriegs (undatierte Aufnahme). PHOTOPRESS-ARCHIV / KEYSTONE


